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3 … und immer, immer wieder geht die Sonne auf
    und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht,

    denn Dunkelheit für immer gibt es nicht …

              (Udo Jürgens)

Foto: Stadt Putbus
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Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G E N

Die Stadtvertretung der Stadt Putbus hat in ihrer 09. Sitzung am 15.02.2021 
folgende Beschlüsse gefasst:

1. Vorlage und Beschluss über die Feststellung des geprüf-
ten Jahresabschlusses und Lageberichts des Eigenbetriebes 
der Stadt Putbus für das Wirtschaftsjahr 2019
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt gemäß § 40 
Abs. 1 EigVO M-V i. V. m. § 9 Nr. 6 Betriebssatzung „Eigenbe-
trieb Stadt Putbus“ vom 16.12.2014, geändert durch die 1. Än-
derungssatzung vom 22.03.2016 und die 2. Änderungssatzung 
vom 24.05.2016, den von der Dr. Schröder & Korth GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss und 
Lagebericht des Eigenbetriebes der Stadt Putbus für das Wirt-
schaftsjahr 2019 mit folgendem Ergebnis festzustellen:

- Die Bilanzsumme beträgt: 17.056.258,08 EUR
- Die Summe der Umsatzerlöse 
 und Erträge beträgt:  2.020.010,54 EUR
- Die Summe der Aufwendungen beträgt:  1.923.120,93 EUR
- Der Jahresgewinn beträgt:  96.889,61 EUR

Der Jahresüberschuss i. H. v. 96.889,61 EUR ist wie folgt zu ver-
wenden:
- 15.000,00 EUR werden an den städtischen Haushalt 
 abgeführt.
- Der verbleibende Teil i. H. v. 81.889,61 EUR wird auf neue
 Rechnung vorgetragen.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

2. Beschluss über die Entlastung der Betriebsleitung des Ei-
genbetriebes der Stadt Putbus für das Wirtschaftsjahr 2019
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt gemäß § 40 
Abs. 2 EigVO M-V i. V. m. § 9 Nr. 6 Betriebssatzung „Eigenbe-
trieb Stadt Putbus“ vom 16.12.2014, geändert durch die 1. Än-
derungssatzung vom 22.03.2016 und die 2. Änderungssatzung 
vom 24.05.2016, der Betriebsleitung, welche nach § 4 Abs. 1 
Betriebssatzung der Bürgermeisterin, Frau Beatrix Wilke, ob-
liegt, für das Wirtschaftsjahr 2019 auf Grundlage des von der 
Dr. Schröder & Korth GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ge-
prüften Jahresabschlusses und Lageberichts des Eigenbetriebes 
der Stadt Putbus vorbehaltlos Entlastung zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen
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Liebe Putbusserinnen und Putbusser,
Corona hat unser Leben in einer Art und Weise verändert, wie es sich keiner von uns auch nur ansatzweise hätte vorstellen kön-
nen. Das öffentliche Leben findet kaum statt. Handel, Gastronomie und die Wirtschaft bangen um ihre Existenz. Unser privates 
Leben ist geprägt von der Sorge vor Ansteckung und sozialer Distanzierung. Manche fürchten um ihren Arbeitsplatz. Viele leisten 
auf unterschiedlichste Weise ihren Beitrag, damit unser Alltag bestmöglich weitergeht, und gehen damit an ihre Grenzen.

Trotz allem: Es ist Ostern!

Dieses Fest 2021 wird anders sein. Die Erkenntnis, dass wir von einem so kleinen Virus so aus der Bahn geworfen werden 
können, fühlt sich nicht gut an. Dennoch, lassen Sie sich keinesfalls den Mut und die Zuversicht nehmen. Die notwendigen Be-
schränkungen lassen unsere Beziehungen nur enger werden, bisher eher selbstverständliche Aspekte gewinnen an Bedeutung: 
eine gute Nachbarschaft, Harmonie in der Familie, Telefonate mit Freunden, Spaziergänge, ein blühender Garten und Zeit für 
einander. Kinderaugen leuchten beim Ostereiersammeln, das Festessen schmeckt …. Ein anderes Osterfest ist nicht zwingend 
ein schlechtes.

Und die Krise wird vorübergehen. Wichtiger denn je ist es, jetzt zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu schützen und zu unter-
stützen.

Frohe Ostern und bleiben Sie gesund!

Beatrix Wilke Ihre Bürgermeisterin

Ostergrüße der Bürgermeisterin



P N  #  0 3 . 2 13

3. Abwägungsbeschluss zur Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung „Kasnevitz Heideweg“ nach § 34 (4) Nr. 1 und 
4 BauGB der Stadt Putbus mit örtlichen Bauvorschriften
1.  Die während der öffentlichen Auslegung und Trägerbeteili-

gung des Entwurfes zur Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung „Kasnevitz Heideweg“ nach § 34 (4) Nr. 1 und 4 BauGB 
der Stadt Putbus vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben 
die Mitglieder der Stadtvertretung der Stadt Putbus in ihrer 
Sitzung vom 15.02.2021 mit den in der Anlage beigefügten 
Ergebnissen geprüft bzw. abgewogen.

2.  Die Abwägungsergebnisse sind entsprechend den Festle-
gungen im Abwägungsvorschlag, gemäß Anlage, durch das 
Planungsbüro in den Satzungsentwurf einzuarbeiten.

3.  Die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange, die Beden-
ken und Anregungen vorgebracht haben, sind von diesem Er-
gebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

4.  Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

4. Satzungsbeschluss zur Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „Kasnevitz Heideweg“ nach § 34 (4) Nr. 1 und 4 
BauGB der Stadt Putbus mit örtlichen Bauvorschriften
1.  Die Stadtvertretung beschließt die Klarstellungs- und Ergän-

zungssatzung „Kasnevitz Heideweg“, nach § 34 (4) Nr. 1 und 
3 BauGB, mit örtlichen Bauvorschriften, gemäß § 10 Bauge-
setzbuch i.V.m. § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch und § 86 Lan-
desbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der aktuellen Bekanntmachung, bestehend aus dem Planteil 
A und dem Textteil B, als Satzung.

2.  Die Satzungsfassung in der Anlage, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und 
die Begründung wird gebilligt.

3.  Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

5. Beschluss über die Aufstellung, den Entwurf und die Aus-
legung des Aufstellungsbeschlusses für die 1. Änderung der 
Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
„Wreechener Weg“ der Stadt Putbus
1.  Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen 

in ihrer Sitzung am 15.02.2021 gemäß § 2 BauGB in der aktu-
ellen Fassung der Bekanntmachung die Aufstellung für die 1. 
Änderung der Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB „Wreechener Weg“ der Stadt Putbus

2.  Die Stadtvertretung billigt den vorliegenden Entwurf für die 1. 
Änderung der Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB „Wreechener Weg“ der Stadt Putbus

3.  Der Satzungsentwurf ist im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach dem Baugesetzbuch auszulegen und die Träger 
öffentlicher Belange sind zu beteiligen. Der Entwurf ist öffent-
lich in der Stadtverwaltung Putbus, im Bauamt, während der 
Dienststunden zu jedermann Einsicht auszulegen. Die Ausle-
gung ist ortsüblich bekannt zu machen.

4.  Die Begründung wird gebilligt.
5.  Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 11 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme, 1 Enthaltung

6. Beschluss über die Aufstellung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 12, 13a BauGB 
Nr. XXXIX-B-21 „Hafenhotel Victoria“, Stadt Putbus
1.  Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen 

in ihrer 9. Sitzung am 15.02.21 gemäß § 2 BauGB in der aktu-
ellen Fassung der Bekanntmachung die Aufstellung zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 
§ 12, 13a BauGB Nr. XXXIX-B-21 „Hafenhotel Victoria“, Stadt 
Putbus.

2.  Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 10 Ja-Stimmen, 2 
Nein-Stimmen, 1 Enthaltg.

7. Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. XXXVI-B-20 „Chausseestr. 15“ 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB, 
der Stadt Putbus ohne Umweltbericht/Umweltprüfung
1.  Die während der öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung 

des Entwurfes zum vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
XXXVI-B-20 „Chausseestraße 15“ als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung nach § 13a BauGB ohne Umweltbericht der 
Stadt Putbus vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus 
der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben die 
Mitglieder der Stadtvertretung der Stadt Putbus in ihrer Sit-
zung vom 15.02.21 mit den in der Anlage beigefügten Ergeb-
nissen geprüft bzw. abgewogen.

2.  Die Abwägungsergebnisse sind entsprechend den Festle-
gungen im Abwägungsvorschlag, gemäß Anlage, durch das 
Planungsbüro in den Satzungsentwurf einzuarbeiten.

3.  Die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange, die Beden-
ken und Anregungen vorgebracht haben, sind von diesem Er-
gebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

4.  Die Stadtvertretung beschließt den vorhabenbezogener Be-
bauungsplan Nr. XXXVI-B-20 „Chausseestraße 15“ als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB der Stadt 
Putbus, mit örtlichen Bauvorschriften, gemäß § 10 Baugesetz-
buch und § 86 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
in der Fassung der aktuellen Bekanntmachung, bestehend 
aus dem Planteil A und dem Textteil B, als Satzung.

5.  Die Satzungsfassung in der Anlage, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und 
die Begründung wird gebilligt.

6.  Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

8.  Annahme von Spenden gemäß § 44 KV M-V
Die Stadtvertretung beschließt die Annahme von Geldspenden in 
Höhe von 15.500,00 €.
Lfd. Nr. Name Zuwendung Zuwendungs- 
  zweck
Geldspenden
1. Primus Immobilien GmbH 15.500,00 € zur Förderung  
  des Sports
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen
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Bericht der Bürgermeisterin in der 9. Sitzung der Stadtvertretung 
über wichtige Angelegenheiten der Stadt

Einwohnerbewegung in Putbus im Zeitraum 
vom 01.01.2020 – 31.12.2020
Bevölkerung mit Hauptwohnung

Die Einwohnerbewegung in Putbus im Jahr 2020 ist durchaus 
positiv zu betrachten. Gegenüber dem Jahr 2019 konnte das 
Einwohnermeldeamt der Stadt Putbus 13 Zuzüge mehr regis-
trieren. Die Sterbefälle vermehrten sich um 15 und die Wegzüge 
verminderten sich um 72 gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl 
der Neugeborenen im Stadtgebiet ist mit 27 exakt dieselbe wie 
in 2019 geblieben. Insgesamt konnte die Stadt Putbus im Jahr 
2020, 53 neue Einwohner für sich gewinnen. Es ist sehr erfreu-
lich, dass die Zahl der Einwohner in der Stadt Putbus wieder 
kontinuierlich ansteigt.

Im Jahr 2020 wurden in Putbus 86 Trauungen durchgeführt. Dies 
ist im Vergleich zum Vorjahr ein 30%iger Rückgang. Die Absa-
gen erfolgten Corona-bedingt.

Corona-bedingt wird auch unser Frühlingsempfang in diesem 
Jahr nicht stattfinden.

Zum Jahresanfang ist ein Antrag auf schnellere Umsetzung des 
Digitalpakt Schule durch Herrn Altmann beim Ministerium ge-
stellt worden. Hier soll es eine Möglichkeit geben, ohne Vorlie-
gen eines komplett ausgearbeiteten Medienbildungskonzeptes 
(MBK), Fördermittel zu erhalten.

Das MBK wird und kann nicht durch die Stadtverwaltung er-
stellt werden. Dies obliegt den Lehrern. Die Lehrer an unserer 
Schule sind bei der Erarbeitung dieses Konzeptes. Durch die 
Corona-Pandemie wird dies aber erschwert, da Hygienekon-
zepte, ständig neue Unterrichtsplanungen und mehr Personal 
benötigt wird.

Durch die Stadt Putbus als Schulträger wurden 21 mobile End-
geräte (Chrome-Books) an die Grundschule übergeben, um in 
Corona-Zeiten den aktuell eingeschränkten Schulbetrieb mit 
Leihgeräten zu unterstützen. Die Anschaffung der Endgeräte 
wurde durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium 
für Bildung, Wirtschaft und Kultur und das Sofortausstattungs-
programm des Digitalpakts Schule mit 6.881,00 € gefördert. Die 
Geräte sind zur Nutzung bereit.

Eine weitere Förderung gibt es in gleicher Höhe für die Ausstat-
tung der Lehrer und Lehrerinnen. Hier sind 10 Laptops inkl. Zu-
behör angeschafft worden sowie W-LAN in fast allen Klassen-
räumen. Die W-LAN-Einrichtung übernahm kostenmäßig Firma 
Link-IT.

Zur Schulwegsicherung sollen gemeinsam mit dem Grundschul-
verein Smiley-Tafeln für den Fußgängerüberweg an der Schule 
angeschafft werden. Die Kosten in Höhe von ca. 4.000 € tragen 
die Stadt Putbus und der Grundschulverein gemeinsam. Der 
Grundschulverein hat zu einer Spendenaktion in den Putbusser 
Nachrichten aufgerufen und ca. 2.000 € eingeworben. Der An-
trag an die Straßenverkehrsbehörde zur Aufstellung der Tafeln 
ist bereits positiv beschieden. Die Smiley-Tafeln werden ortsver-
änderlich sein, so dass sie bei Bedarf individuell einsetzbar sind. 
Auch Verkehrszählungen sind damit möglich.

Eine weitere Maßnahme zur Schulwegsicherung sind beantragte 
Straßenmarkierungen an den Stichstraßen Lauterbacher Straße. 
Der Antrag und die entsprechende Begründung wurde von Herrn 
Böhlke aus dem Bildungsausschuss eingebracht und über das 
Ordnungsamt konkretisiert und an die Straßenverkehrsbehörde 
weitergeleitet.

Die Änderung der Tarife an den Parkscheinautomaten ist in Auf-
trag gegeben und wird kurzfristig umgesetzt.

Als Hilfeleistung für ältere Bürger, die keine andere Möglichkeit 
haben, das Impfzentrum für die notwendige Corona-Impfung zu 
erreichen, wird die Stadt mit einem Fahrservice aushelfen. Hier 
wird uns die Feuerwehr unterstützen.

Die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes kann beauftragt 
werden. Die Angebote sind da und werden zurzeit ausgewertet. 
In der nächsten Sitzung des Bauausschusses kann die Vergabe 
diskutiert und dann in der Stadtvertretung beschlossen werden.

Bezüglich des Radweges Putbus – Vilmnitz an der L 29 ist der 
Antrag beim Straßenbauamt Stralsund und beim Innenministe-
rium eingegangen. Für Fördervorhaben nach dem Bundespro-
gramm ist allerdings ein Baubeginn bis Jahresende 2023 er-
forderlich. Daher muss zuvor geklärt werden, ob der für den 
Radwegebau notwendige Grunderwerb auf beiden Seiten der  
L 29 kurzfristig erreichbar ist und ob Belange des Naturschutzes 
der Maßnahme entgegenstehen. Herr Weber steht dazu mit dem 
Energieministerium in Verbindung.

Herr Hausmann berichtet über die Finanzen, wie folgt:
Besonders hervorzuheben, ist der Abbau des Kassenkredites. 
Mit Abschluss des Jahres 2020 kann erstmals wieder seit un-
zähligen Jahren ein positiver Saldo ausgewiesen wiesen.
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    Aufstellung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach  
    § 12, 13a BauGB Nr. XXXIX-B-21 „Hafenhotel Victoria“, Stadt Putbus. 
2. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
Abstimmungsergebnis:  13 Anwesende, davon 10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltg. 
 
7. Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
     Nr. XXXVI-B-20 „Chausseestr. 15“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach  
     § 13a BauGB, der Stadt Putbus ohne Umweltbericht/Umweltprüfung 

1. Die während der öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung des Entwurfes zum 
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. XXXVI-B-20 „Chausseestraße 15“ als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB ohne Umweltbericht der Stadt 
Putbus vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben die Mitglieder 
der Stadtvertretung der Stadt Putbus in ihrer Sitzung vom 15.02.21 mit den in der Anlage 
beigefügten Ergebnissen geprüft bzw. abgewogen. 

2. Die Abwägungsergebnisse sind entsprechend den Festlegungen im Abwägungsvorschlag, 
gemäß Anlage, durch das Planungsbüro in den Satzungsentwurf einzuarbeiten.  

3. Die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen vorgebracht 
haben, sind von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  

4. Die Stadtvertretung beschließt den vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. XXXVI-B-20 
„Chausseestraße 15“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB der Stadt 
Putbus, mit örtlichen Bauvorschriften, gemäß § 10 Baugesetzbuch und § 86 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der aktuellen 
Bekanntmachung, bestehend aus dem Planteil A und dem Textteil B, als Satzung. 

5. Die Satzungsfassung in der Anlage, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den 
Textlichen Festsetzungen (Teil B) und die Begründung wird gebilligt.  

6. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
Abstimmungsergebnis:  13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen 
 
8. Annahme von Spenden gemäß § 44 KV M-V 
Die Stadtvertretung beschließt die Annahme von Geldspenden in Höhe von 15.500,00 €. 
Lfd. Nr. Name          Zuwendung  Zuwendungszweck 
Geldspenden               

1.   Primus Immobilien GmbH      15.500,00 €  zur Förderung des  
        Sports 

Abstimmungsergebnis:  13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen 
 
Bericht der Bürgermeisterin in der 9. Sitzung der Stadtvertretung über wichtige 
Angelegenheiten der Stadt 
 
Einwohnerbewegung in Putbus im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 

Bevölkerung mit Hauptwohnung 

 gesamt männlich weiblich 
Anfangsbestand 01.01. 4.431 2.167 2.264 
Geburten 27 15 12 
Sterbefälle 68 40 28 
Zuzüge 322 161 161 
Umzüge 165 78 87 
Wegzüge 228 114 114 
Endstand 31.12. 4.484 2.189 2.295 
 

Die Einwohnerbewegung in Putbus im Jahr 2020 ist durchaus positiv zu betrachten. Gegenüber dem 
Jahr 2019 konnte das Einwohnermeldeamt der Stadt Putbus 13 Zuzüge mehr registrieren. Die 
Sterbefälle vermehrten sich um 15 und die Wegzüge verminderten sich um 72 gegenüber dem 
Vorjahr. Die Anzahl der Neugeborenen im Stadtgebiet ist mit 27 exakt dieselbe wie in 2019 geblieben. 
Insgesamt konnte die Stadt Putbus im Jahr 2020, 53 neue Einwohner für sich gewinnen. Es ist sehr 
erfreulich, dass die Zahl der Einwohner in der Stadt Putbus wieder kontinuierlich ansteigt. 
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Neues aus der Kurverwaltung: Die Gästestatistik wie folgt:

Die Erstellung eines ganzheitlichen Marketingkonzeptes für un-
sere Stadt wurde beauftragt.

Frau Peuß informiert zum Sachstand Bauvorhaben Hafen 
Lauterbach, wie folgt:

Erneuerung Südwest-Kai
Am 10.12.2020 fand eine Teilabnahme für das Los 21 Tiefbau-
technische Erschließung für die fertiggestellte Leitungsverle-
gung und Oberflächenbefestigung mit Beleuchtung statt. Als 
Restleistung werden Klemmarbeiten bei wärmerer Witterung 
ausgeführt. Als letzter Bauabschnitt erfolgt die Herstellung der 
Außenanlagen am Informationsgebäude.

Diese beinhalten die Errichtung von Pflasterflächen und -wegen, 
zwei Hochbeeten mit Sitzauflagen sowie die Aufstellung von 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiteren Bänken. Außerdem erfolgt als zusätzliche Leistung die 
Errichtung eines Schutzgeländers an der Trafostation, was eine 
Sicherheitsforderung der E.DIS war.

Aufgrund der Wetterlage verschiebt sich die Fertigstellung vo-
raussichtlich in den April.

Abschließend kann ich Ihnen berichten, dass es in diesem Jahr 
überwiegend Lob für den Winterdienst in unserer Stadt gab. An 
dieser Stelle ein Dankeschön an die Mitarbeiter des Bauhofes 
und die Landwirte.

B. Wilke
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung zum vorhabenbezogenen  
Bebauungsplans Nr. XXXVI-B-20 „Chausseestraße 15“ als Bebauungsplan  
der Innenentwicklung nach § 13a BauGB, der Stadt Putbus ohne  
Umweltbericht /Umweltprüfung

Die Stadtvertretung der Stadt Putbus hat mit Beschluss vom 
15.02.2021 den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
XXXVI-B-20 „Chausseestraße 15“ als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung nach § 13a BauGB der Stadt Putbus ohne Um-
weltbericht / Umweltprüfung der Stadt Putbus im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB (ohne Umweltbericht) als Satzung 
gemäß § 10 Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung der Be-
kanntmachung und § 86 Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung 
beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde ge-
billigt.

Die Genehmigung gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist nicht erforder-
lich.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. XXXVI-B-20 „Chaus-
seestraße 15“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 
13a BauGB, der Stadt Putbus ohne Umweltbericht / Umwelt-
prüfung der Stadt Putbus im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB (ohne Umweltbericht) wird hiermit gemäß § 10 BauGB 
und § 12 der Hauptsatzung der Stadt Putbus bekannt gemacht.

Im Weiteren wird aufgrund der vorliegenden vorläufigen Finanz-
rechnung erläutert, dass sich die positive Liquiditätsentwicklung 
zum einen aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen, 
zum anderen aus dem Investitionssaldo zusammensetzt. Auf 
der Einzahlungsseite insbesondere durch höhere Steuereinnah-
men und die erhaltene Konsolidierungszuweisung in Höhe von 
529.654,69 €.

Auf der Auszahlungsseite kam es sowohl in der laufenden Ver-
waltungstätigkeit, als auch im Saldo der Investitionsein- und 

Auszahlungen zu Einsparungen, durch noch nicht ausgeführte 
Projekte und Maßnahmen.

Im Weiteren wird auch auf die positive Entwicklung der Gewer-
besteuereinnahmen eingegangen.
Zudem zeigt sich allerdings ein deutlicher prozentueller Anstieg 
der Quote der offenen Posten im letzten Haushaltsjahr, welcher 
sich womöglich als wirtschaftliche Folge der Coronakrise bei 
heimischen Unternehmern erklären lässt.
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Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung in 
der Stadtverwaltung Putbus, Markt 8, im Bauamt, Zimmer 11 
während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen.

Eine Verletzung der, in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit der Bekanntmachung, schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Putbus, den 29.03.2021
B.Wilke

Die Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB „Kasnevitz Heideweg “ der Stadt Putbus 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB (ohne Umweltbericht)

Die Stadtvertretung der Stadt Putbus hat mit Beschluss vom 
15.02.2021 die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 
34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB „Kasnevitz Heideweg “ der Stadt 
Putbus im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB (ohne 
Umweltbericht) als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch in der 
aktuellen Fassung der Bekanntmachung und § 86 Landesbau-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung 
der Bekanntmachung beschlossen. Die Begründung zum Be-
bauungsplan wurde gebilligt.

Die Genehmigung gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist nicht erforder-
lich.

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB „Kasnevitz Heideweg “ der Stadt Putbus im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB (ohne Umweltbericht)
wird hiermit gemäß § 10 BauGB und § 12 der Hauptsatzung der 
Stadt Putbus bekannt gemacht.

Jedermann kann die Satzung und die Begründung in der Stadt-
verwaltung Putbus, Markt 8, im Bauamt, Zimmer 11 während 
der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.

Eine Verletzung der, in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit der Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Putbus, den 29.03.2021
B.Wilke

Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Straßenbenennung  
im Bebauungsplangebiet „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“

In Vollzug der Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt 
Putbus vom 28.09.2020 zur Straßenbenennung im Bebauungs-
plangebiet „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaus-
see“ (Beschluss-Nr. VII.29-20), veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Putbus „Putbusser Nachrichten“ Ausgabe Nr: 10/2020 
vom 26. Oktober 2020, erlässt die Bürgermeisterin der Stadt 
Putbus folgende

Allgemeinverfügung
I.   Entsprechend des vorgenannten Stadtvertreterbeschlusses 

erhält die im Bebauungsplangebiet „Wohnmobilstellplatz an 
der Lauterbacher Chaussee“ für die Wohnbaugrundstücke 
neu entstandene Erschließungsstraße (braune Markierung im 
Kartenausschnitt) die Bezeichnung „Zum Findling“.

Kartenausschnitt
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II.   Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung, also am 29.03.2021, in Kraft. Die Straßen-
benennung wird an diesem Tag wirksam.

III.   Die Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung erfolgt durch 
Veröffentlichung in den „Putbusser Nachrichten“ Ausgabe 
03/2021 am 29.03.2021 sowie zusätzlich durch Veröffentli-
chung im Internet auf der Homepage der Stadt Putbus unter 
www.putbus.de.

IV.   Der o. g. Stadtvertreterbeschluss, diese Verfügung und die 
dazugehörige Begründung können in der Stadtverwaltung, 
Markt 8 in 18581 Putbus, zu den Sprechzeiten oder nach 
Vereinbarung im Bau- und Ordnungsamt bei Herrn Möller, 
Zimmer 11, eingesehen werden.

Begründung:
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. XXVII-B-10 
„Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ wurde 
im Plangebiet u. a. ein Allgemeines Wohngebiet festgelegt. Es 
entstehen 6 Wohnbaugrundstücke, die von der neu angelegten 
Erschließungsstraße erschlossen werden.

In Bezug auf das nördlich des Wohnmobilstellplatzes gelegene 
jungsteinzeitliche Großsteingrab „Dolmen“, welches über den 
Wanderweg entlang des Bahndammes zu erreichen ist und der
umfangreichen Findlingsfunde, hat der Vorhabenträger für die-
se Straße die Bezeichnung „Zum Findling“ vorgeschlagen. Bei 
der Benennung wurde auch die Neuordnung der Hausnummern 
veranlasst. Da dem ehemals privaten Weg nur eine Hausnum-
mer mit mehrfacher Untergliederung, hier noch belegen an der 
Chausseestraße, zugeordnet wurde.

Rechtliche Grundlage für die Vergabe von Straßennamen ist  
§ 51 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 13.01.1993.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Putbus – Die Bürger-
meisterin, Markt 8 in 18581 Putbus erhoben werden.

Putbus, 29.03.2021
B.Wilke 

Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Straßenbenennung  
im Bebauungsplan Nr. XXXIV-B-18 „Wohngebiet Lauterbach“ der Stadt Putbus

In Vollzug der Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt 
Putbus vom 28.09.2020 zur Straßenbenennung im Bebau-
ungsplangebiet Nr. XXXIV-B-18 „Wohngebiet Lauterbach“ 
(Beschluss-Nr. VII.30-20), veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 
Putbus „Putbusser Nachrichten“ Ausgabe Nr: 10/2020 vom 26. 
Oktober 2020, erlässt die Bürgermeisterin der Stadt Putbus fol-
gende

Allgemeinverfügung
I.   Entsprechend des vorgenannten Stadtvertreterbeschlusses 

erhält die im Bebauungsplangebiet „Wohngebiet Lauter-
bach“ für die Wohnbaugrundstücke neu entstehende Er-
schließungsstraße (rote Markierung im Kartenausschnitt) die 
Bezeichnung „Im Obstgarten“.

Kartenausschnitt

II.   Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung, also am 29.03.2021, in Kraft. Die Straßen-
benennung wird an diesem Tag wirksam.

III.   Die Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung erfolgt durch 
Veröffentlichung in den „Putbusser Nachrichten“ Ausgabe 
03/2021 am 29.03.2021 sowie zusätzlich durch Veröffentli-
chung im Internet auf der Homepage der Stadt Putbus unter 
www.putbus.de.

IV.   Der o. g. Stadtvertreterbeschluss, diese Verfügung und die 
dazugehörige Begründung können in der Stadtverwaltung, 
Markt 8 in 18581 Putbus, zu den Sprechzeiten oder nach 
Vereinbarung im Bau- und Ordnungsamt bei Herrn Möller, 
Zimmer 11, eingesehen werden.

Begründung:
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. XXVII-B-10 
„Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ wurde im 
Plangebiet u. a. ein Allgemeines Wohngebiet festgelegt. Es ent-
stehen 32 Wohnbaugrundstücke, welche durch eine neu anzule-
gende Erschließungsstraße erschlossen werden.
Die Stadtvertretung hat dem Antrag des Vorhabenträgers statt-
gegeben und den Namen in Anlehnung auf eine ehemalige Nut-
zung von Teilflächen bestätigt.

Rechtliche Grundlage für die Vergabe von Straßennamen ist § 
51 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 13.01.1993.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Putbus – Die Bürger-
meisterin, Markt 8 in 18581 Putbus erhoben werden.

Putbus, 29.03.2021

Beatrix Wilke
Bürgermeisterin
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Wenn nach Schnee und Eis die Gehwege und Bankettstreifen wie-
der zum Vorschein kommen, erscheinen auch wieder die vielen un-
erfreulichen Hinterlassenschaften der Menschen und Tiere. Müll, 
Unrat und der alte Streusand warten auf den Straßenbesen aber 
genauso oft oder noch viel häufiger sieht man überall Hundekot. 
Alle paar Meter links und rechts auf den Gehwegen oder in den 
anliegenden Grünflächen, alles voll Hundekot.
Für viele Hundebesitzer in unserer Stadt und den Ortsteilen ist ein 
vorbildliches Verhalten selbstverständlich. Die Hundekottüten wer-
den beim Gassi gehen mitgeführt und die Hinterlassenschaft un-
verzüglich aufgenommen und in Mülleimern oder der heimischen 
Mülltonne ordnungsgemäß entsorgt.
Der Frühling zeigt aber grade jetzt das Ausmaß der unvernünf-
tigen und unbelehrbaren Hundeeigentümer in unserer Stadt. Die 
Hundebesitzer muten oftmals den Eigentümern der anliegenden 
Grundstücke des Gehweges oder auch den Mitarbeitern des Bau-
hofes zu, den Hundekot ihres Tieres oder Tiere wegräumen. So ein 
Verhalten ist einfach rücksichtslos und unverständlich. Fragwürdig 
ist auch, warum aufgenommene Haufen in der Plastetüte im Busch 
oder Wald landen.
Fakt ist, dass es die Pflicht jeden Hundehalters ist, die Hinterlas-
senschaft seines vierbeinigen Freundes zu entsorgen. Die schwar-
zen Schafe unter den Hundefreunden scheinen der Ansicht zu sein, 
mit Überweisung der Hundesteuer auch gleich die Beseitigung des 
Hundekotes abgegolten zu haben. Um auch das klar zu stellen: 
diese Annahme ist schlichtweg falsch! Die Hundesteuer ist eine 

sogenannte „Luxus-Steuer“, zu entrichten für das „Halten-Dürfen“ 
eines oder mehrerer Hunde. Mit der Leistung der Straßenreinigung 
ist die Hundesteuer in keiner Weise verbunden.
Zur Unterstützung der Hundehalter hat die Stadt Putbus als zu-
sätzliches Angebot an Standorten in der Stadt und den Ortsteilen 
Spendenbehälter für Hundekottüten angebaut. Hier kann man sich 
kostenfrei bedienen, wenn die Spendenbehälter gefüllt sind. Und 
dies ist ebenso abhängig vom Verhalten der Hundebesitzer: nehme 
ich gleich den ganzen Vorrat für mich mit nach Hause oder eben 
nur die eine Tüte, die ich gerade jetzt für den Hund brauche.
Eine gesetzliche Grundlage oder ein rechtlicher Anspruch für das 
Aufstellen dieser Spendenbehälter besteht nicht. Die Stadt Putbus 
unterhält diese Anlagen aus Mitteln der allgemeinen Steuereinnah-
men und nicht explizit aus den Hundesteuereinnahmen. Es ist eine 
zusätzliche freiwillige Ausgabe, die der Sauberkeit unserer Stadt 
dienen soll.
Es ist die Pflicht jedes Hundehalters sich selbst um die benötigten 
Beutel, in welcher Größe und Menge auch immer, zu kümmern und 
deren Erwerb zu bezahlen. Wenn es an Geld für die Hundesteu-
er oder für die Hundekotbeutel mangelt, sollte das Luxus-Objekt 
Hund auf den Prüfstand!

Es heißt: der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ist auch so, 
aber richtig wäre es, wenn auch der Mensch sich als bester Freund 
des Hundes erweist und alles für seinen Freund tut.

Alle Jahre wieder im Frühling

I N F O R M AT I O N E N  D E R  V E R W A LT U N G

TERMINE  &  VERANSTALTUNGEN

Sitzung der Stadtvertretung           Montag, 12.04.2021, 18.30 Uhr, Schule Am Park

Bitte informieren Sie sich weiterhin über die aktuellen Sitzungstermine für die Stadtvertretung und die Fachausschüsse der 
Stadt Putbus auf unserer Internetseite, www.putbus.de. 

Besucher, die am öffentlichen Teil der Sitzungen teilnehmen möchten werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-
Bestimmungen ein Nasen- und Mundschutz getragen werden muss. Bitte beachten Sie auch den Mindestabstand von 1,50 m 
zur nächsten Person.

Bitte tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz, wenn Sie in das Rathaus kommen. Beachten Sie auch den Mindestabstand 
von 1,50 m zur nächsten Person.

Die Bürgersprechstunde der Bürgermeisterin B. Wilke  
ohne vorherige Terminvereinbarung findet  
donnerstags von 13.00 – 16.00 Uhr statt.

Die Sprechstunde des Bürgervorstehers 
J. Riemer findet am 13.04.2021 

von 15.00 – 16.00 Uhr im Rathaus statt.

Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat

Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen erlässt folgende

Allgemeinverfügung Nr. 7 / 2021
Tierseuchenverfügung zur Festlegung eines Sperrbezirkes und Beobachtungsgebietes wegen Geflügelpest 
in Bergen auf Rügen, OT Neklade

Den gesamten Wortlaut der Veröffentlichung finden Sie auf der Internetseite der Stadt Putbus, www.putbus.de 
und in den Schaukästen des Stadtgebietes.
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Allianzagentur Andreas Lenz
August-Bebel-Str. 36 · 18581 Putbus
andreas1.lenz@allianz.de · www.allianz-lenz-rügen.de

Telefon: 03 83 01 / 6 09 24
Mobil: 01 52 / 33 86 53 26

Ordnerservice kostenfrei

Frühjahrsputz für Ihre Versicherungsunterlagen!
Egal wo Sie versichert sind.

Auf Wunsch erhalten Sie einen neuen Versicherungsordner.
Hol- und Bring-Serevice möglich.

Nein, es ging nicht um Frühlingsblüher oder Regenwürmer oder 
unterirdische Leitungen. Es ging um die Hundehinterlassen-
schaften auf so einer kleinen Grünfläche. Die Ausmaße der im 
Artikel kritisierten Hundehaltung konnte zeitweise am Markt in 

Putbus in Augenschein genommen werden. Mit kleinen rot/weiß 
Fähnchen wurden sämtliche Hundehäufchen auf den Grünflä-
chen markiert. Die vorbereiteten ersten 100 Stück reichten nicht. 
Auch die doppelten Anzahl Fähnchen reichte nicht aus.

Die Resonanz zur Aktion war interessant:
• das müsste auch mal im Park gemacht werden.
• unsere Kinder können nicht mal über die Wiesen laufen.
• die Papierkörbe stehen ja unmittelbar neben den Haufen.
• den Mitarbeitern des Bauhofes fliegt ja alles um die Ohren
 beim Mähen
• die schönen Blumen mitten in der „Hundesch…..“

Auf ein besseres Miteinander!
Th. Möller

Bau- und Ordnungsamt

K I N D E R  &  S E N I O R E N

Nach den Winterferien war es endlich soweit, die Grundschule 
„Boddenwind“ erhielt 21 Tablets für den Distanz- und Präsenzun-
terricht der Schüler und 10 Laptops für die Lehrkräfte.

Die ersten Schüler haben bereits mit viel Begeisterung die Tablets 
genutzt. So wurde mit der ANTON- App und auch mit der App 

LESEO zur Leseförderung gearbeitet sowie Lernprogramme im In-
ternet angewendet.

Zusätzlich zu den 21 Computern, die im Computerraum fest instal-
liert sind, besteht jetzt die Möglichkeit die Tablets direkt im Klas-
senraum zu nutzen, da nun in fast allen Klassenräumen ein WLAN 
– Zugang vorhanden ist. Wir freuen uns sehr, dass den Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Lehrern diese technische Möglich-
keit gegeben wurde, um den Unterricht noch abwechslungsreicher 
und effektiver zu gestalten. Die Anschaffung der Endgeräte wurde 
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern (Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur) und das Sofortausstattungspro-
gramm des Digital Pakts Schule (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung) mit 13.762,00 € gefördert.
Diese Förderung bringt unsere Schule auf dem Weg zur Digitalisie-
rung ein großes Stück voran.

Bürgermeisterin der Stadt Putbus  
sowie die Schülerinnen, Schüler und die Lehrer

der GS Boddenwind

Digitalisierung des Unterrichts in der Grundschule „Boddenwind“
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DIE STADTVERWALTUNG GRATULIERT:
am 06. April 
Herrn Gerd Neitzel, Lauterbach  zum 70. Geburtstag
am 09. April
Herrn Karl-Heinz Schmurr, Putbus  zum 85. Geburtstag

am 18. April
Frau Dorothea Grünberg, Putbus  zum 96. Geburtstag
am 19. April
Herrn Hans-Joachim Retzlaff, Ketelshagen zum 70. Geburtstag 
Herrn Klaus-Peter Retzlaff, Ketelshagen  zum 70. Geburtstag

Putbuser Baumarkt | Binzer Str. 15, 18581 Putbus
Telefon 03 83 01 / 81 80 | info@putbuser-baumarkt.de 

Mo – Fr 7 – 18 Uhr | Sa 8 – 13 Uhr 

WIR FÜHREN:
•• Alles für Haus, Hof + Garten
•• Anzucht + Sämereien 
•• Elektrogeräte

           Unser Team  

     freut sich auf Sie.

Liebe Putbusserinnen, liebe Putbusser,
im November baten wir die Einwohner unserer Stadt um Unter-
stützung für das „Smiley“-Projekt. Um den Schulweg unserer 
kleinen Putbusser sicherer zu gestalten, wollen wir elektronische 
Warntafeln in der Lauterbacher Straße vor der Schule installieren. 
Ein Betrag von 2.000 € vom Förderverein „Kleine Putbusser“ e.V. 
sind vonnöten, um dieses Projekt gemeinsam mit der Stadt Put-
bus zu realisieren.
Wir freuen uns heute berichten zu können, dass wir die benöti-
gten Mittel dank einer Vielzahl von Spenden aufbringen können. 
Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dankbar für so 
viel Unterstützung.
Ohne Ihre Unterstützung wäre die Realisierung unseres Projektes 
nicht möglich gewesen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei:

Förderverein „Kleine Putbusser“ e.V.
Susann Prey

Der Seniorenbeirat traf sich im Jahr 2020 – Corona bedingt – sie-
ben Mal, jeweils am 2. Montag eines Monats. Vor den Sitzungen 
war eine Bürgerfragestunde anberaumt, die in diesem Jahr nicht 
in Anspruch genommen wurde.
Wir haben zu Anfang des Jahres Gabi Siewert verabschiedet und 
als neues Mitglied im Seniorenbeirat Anke Critzmann begrüßen 
dürfen. Gabi Siewert war eines der Gründungsmitglieder des Put-
busser Seniorenbeirates und hat bei vielen Projekten aktiv mitge-
arbeitet. Das vom Seniorenbeirat ins Leben gerufene Senioren-
frühstück seit 2017 geht auf ihre Initiative zurück.
Am 08. Januar 2020 haben wir eine Verkehrsschulung für Seni-
oren durchgeführt; im gleichen Monat und im Februar konnten wir 
zum gut besuchten Seniorenfrühstück einladen.
Im März waren Bürgermeisterin Wilke und Falko Bindernagel 
von der Biosphäre als Gäste in unserer Sitzung. Frau Wilke un-
terrichtete den Seniorenbeirat über die neue Einwohnerkarte mit 
diversen Vergünstigungen für die Putbusser Bürgerinnen und 
Bürger.

Falko Bindernagel erläuterte die Vorbereitungen zu den geplanten 
Bärlauchtagen im April.
Sämtliche Veranstaltungen des Seniorenbeirates und der VS (Se-
niorentanz, Seniorenfrühstück, Sitzungen des Seniorenbeirats, 
Frauentag) mussten leider wegen der Bestimmungen des Coro-
na-Lockdowns ab April 2020 abgesagt werden. Im September 
und Oktober haben wir unser Seniorenfrühstück – unter strenger 
Beachtung aller Abstandsvorgaben und Hygienevorschriften – 
anbieten können. Durch eine erneute Verschärfung der Corona-
Bestimmungen mussten leider alle weiteren Veranstaltungen für 
das laufende Jahr kurzfristig abgesagt werden.
Wir hoffen, dass wir im Jahr 2021 nach einer entsprechenden Lo-
ckerung der Vorschriften unsere Veranstaltungen wieder durch-
führen können.
Im Oktober 2020 verstarb unser ehemaliges Seniorenbeiratsmit-
glied und Gründungsmitglied Hermann Matthias. Wir werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Seniorenbeirat der Stadt Putbus

Die Smileys kommen!!!

Jahresbericht 2020 des Seniorenbeirates der Stadt Putbus

Apotheke Putbus
Herrn Foschepoth
Firma Th. Gasnik
Familie Buchholz
Firma Utech
Familie Henke
Firma Kroll
Familie Knop
Malermeister P. Gasnik
Familie Mager

Malermeister K. Brahm
Familie Prilitz
Malermeister R. Grübel
Familie Puffler
Verein der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE e.V.
Familie Radunski
Jagdverein Putbus
Town & Country Putbus
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G E W E R B E J U B I L Ä U M
D I E  S TA D T V E R W A LT U N G  G R AT U L I E R T

Nachträglich im März

01.03.2006 Dr. Ralf-Marius Bittner, Lebensberatung 15 Jahre

01.03.2011 Claudia Bierwerth, Herstellung u. Verkauf  
 von Schmuck u. Handarb. 10 Jahre

28.03.2011 Detlef Schwitalla, Café Central

im April

01.04.2001 Torsten Knop, TK – Transporte 20 Jahre

01.04.2011 Ralf Bode, RÜWATEX 10 Jahre

04.04.2011 Benito Stäge, Green Garden 
 Landschaftsgestaltung 10 Jahre

V E R S C H I E D E N E S

UNSERE LEISTUNGEN:

·  Garten- und  
Landschaftsbau

 · Baum- und Gehölzschnitt 

 · Pflege von Grünanlagen

 ·  Verkauf von Baumschul-
erzeugnissen und  
Pflanzenhandel  

Mo – Fr 9.30 – 16.00 Uhr
Sa 9.30 – 12.00 Uhr

Fritz-Reuter-Str. 11, Putbus
Telefon 03 83 01/ 2 04

putbuser-baumschule.de

Elektro-Installation
Rügen GmbH
Beratung – Planung –  
Montage – Installation –  
Service

Grüner Berg 10 A · 18528 Bergen auf Rügen  
Telefon 0 38 38 / 23 167 · info@elektroinstallationruegen.de  

www.elektroinstallationruegen.de

Nach Monaten des Lockdowns und den ersten Lockerungen su-
chen viele nach einer Abwechslung sportlicher Art. Höchste Zeit 
sich einmal genauer in unserem Putbusser Sportverein umzu-
schauen!

Wer gerne Fußball spielt, kann seiner Leidenschaft in unserer Ol-
die-Herren-Mannschaft (über 35 Jahre) freien Raum geben.

Im „Normalbetrieb“ treffen sich unsere Kicker jeden Montag um 
18:30 Uhr zum Training und die Freundschafts-, Punkt- und Po-
kalspiele werden i. d. R. freitags um 18:00 Uhr angepfiffen. Eine 
Halbzeit beträgt 35 Minuten. Bis zu 3 Spieler können bereits ab 
32 Jahre aufgestellt werden. Vielleicht spielst du bereits Fußball, 
suchst eine Abwechslung und möchtest dich mal auf einer neuen 
Position beweisen? Möglicherweise trägst du schon einige Zeit 
den Gedanken mit dir rum in einem tollen Team wieder mit dem 
Fußballspielen anzufangen? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Zur Stärkung unseres Teamgeistes wäre ein regelmäßiges Er-
scheinen jedoch wichtig. Da auch auswärtige Spieler dem SV 
Putbus die Treue halten, haben sich einige Fahrgemeinschaf-
ten gebildet (z. Zt. nur nach Empfehlungen des RKI). Wir freuen 
uns, wenn du unser Team verstärkst! Zu alledem erwartet dich 
ein vielfältiges Vereinsleben am Rande unseres überaus schönen 
Schlossparks!

Weiterhin trainieren unsere Fußball-Kids jeden Freitag von 15:30 
bis ca. 16:30 Uhr, z. Zt. noch neben dem Sportplatz in Putbus. 
Vielseitige Bewegungsaufgaben, Fußballübungen, Teamgeist so-
wie Spiel und Spaß stehen dabei immer im Vordergrund. Geplant 
ist eine baldige Teilnahme am Spielbetrieb. Interessierte Kinder im 
Alter von fünf bis 13 Jahren können sich gerne in Begleitung ihrer 
Eltern bei uns unter der Mobilnummer 0170 4959540 melden.

Zudem bietet unser Sportverein Spiel und Sport für Jung und Alt 
in den Sportarten Kinderspiel (ab vier Jahre), Ju-Jutsu, Kegeln, 
Badminton und Volleyball.

Bernd Tesch
SV Putbus

Putbusser Sportverein e.V.

V E R E I N E
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T E R M I N E  U N D
V E R A N S T A L T U N G E N

AUSSTELLUNGEN

Orangerie Putbus – 
Ausstellungszentrum der Galerie 
des Landkreises und der 
KulturStiftung Rügen                          
Ausstellungszentrum der Kulturstiftung Rügen 
Alleestraße 35, 18581 Putbus  
Tel. / Fax: 03 83 01 / 88 97 97
info@kulturstiftung-ruegen.de 
www.kulturstiftung-ruegen.de  
www.kunstorte-mv.de

Ausstellung: „Wertwenden“ 
Eine Generationsgeschichte, 2 Familien  
in 5 Generationen von 1900 – 2020  
von Rainer Goerß Und Ania Rudolph

Galerie Atelier Rotklee                                         
Markt 10 
www.atelier-rotklee.de

Kontakte: 
Walter G. Goes Tel. 0157 / 514 778 33
Günther Haußmann Tel. 0151 / 547 305 02 
Frank Otto Sperlich  Tel. 0171 / 244 75 19 

Galerie FOS                                         
Alleestraße 25, Orangerie Putbus 
Tel: 01 71 / 2 44 75 19  
kameraotto@aol.com 
www.kunstkatekarow.de

VERANSTALTUNGEN / MÄRKTE
Jeden Freitag ab 08:00 Uhr 
Wochenmarkt auf dem Putbusser Markt

Galerie Circus 1 – Aktuelle Kunst        
www.circus-eins.de 
Tel. 01 51 / 42 44 66 38, mail@circus-eins.de

KUNSTORT ALTE WASSERMÜHLE
Atelier Bernard Misgajski,  
Kastanienallee 2, OT Wreechen,  
18581 Putbus
Skulpturen und Bilder in Stahl, 
Email-Werkstatt
Tel. 03 83 01 / 6 15 16, 
e-mail misgajski.bernard@gmail.com

Folgende Angaben sind unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen  
Regelungen und Vorschriften entsprechend der Corona-Landesverordnung MV.

High-Tech jetzt auch in Putbus
Die Arbeiten für die neue Info-Säule am Lauterbacher Hafen 
sind fast abgeschlossen, sodass ab April die Installation statt-
finden kann. Auf dem großen Display können sich dann die 
Urlauber per Touch-Screen über alle wichtigen Gegebenheiten 
der Stadt Putbus informieren. Dazu gehört unter anderem eine 
Diashow mit aktuellen Luftbildern und tollen Fotos aus der 
Stadt und dem Park. Hierauf können sich gerne auch Künstler 
der Stadt mit ihren Bildern von Putbus präsentieren. Interaktiv 
gibt es dann einen Stadtplan mit wählbaren Lokalitäten aller 
Einrichtungen (die sich bei uns gemeldet haben) und deren 
Verlinkungen, Fahrplänen sämtlicher Verkehrsmöglichkeiten, 
aktuelle Veranstaltungshinweise und eine ständige Verlinkung 
zu unserer Webseite, sodass die Kurverwaltung zeitnah auf 
neu hereinkommende Meldungen reagieren kann, die dann 
dem Urlauber sofort sichtbar gemacht werden.
Dieses neue System wird an der gesamten Ostseeküste Rü-
gens in Betrieb genommen werden.
Hier noch einmal die Information zur Anmeldung für diese 
Info-Säule:

Dazu ist folgendes ganz WICHTIG:
Es werden unter anderem folgende Rubriken auf der Auswahl-
seite angeboten:
- Aktivitäten
- Ausflugsziele 
- Mobilität und Verkehr 

- Wellness & Gesundheit 
- Sport & Freizeit 
- Essen & Trinken 
- Unterkünfte

Wer sich jetzt angesprochen fühlt und sich hier wiederfinden 
will, sollte möglichst zeitnah ein Bild (300 dpi) und eine Web-
seitenverlinkung und/oder E-Mailadresse zu uns senden:

Adresse: marketing@putbus.de

Desweiteren haben wir in positiver Erwartung der neuen Lo-
ckerungen unsere Kultveranstaltung „Musikalisches Picknick 
im Park“ bereits geplant und für den gesamten Sommer von 
Juni bis Ende August tolle Künstlern engagiert.
Weitere Veranstaltungstermine entnehmen Sie bitte den ge-
sonderten Aushängen oder direkt von unserer Webseite.

Ihre Kurverwaltung Putbus

 
KONTAKT
Stadt Putbus, 
Eigenbetrieb / Kurverwaltung
Alleestr. 2, 18581 Putbus
Telefon: 038301-431
Mail: kurverwaltung@putbus.de

Kurverwaltung / Stadtinformation 
 

Wir haben wieder für Sie geöffnet: 
18. – 31. Mai 2020  Montag-Samstag  10:00 – 13:00 Uhr 

01. – 14. Juni 2020  Montag-Samstag 10:00 – 13:00 Uhr 

15. – 30. Juni 2020  Montag-Freitag 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr 
    Samstag  09:00 – 12:30 Uhr 

ab 01. Juli 2020  Montag-Freitag 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr 
    Samstag+Sonntag 09:00 – 12:30 Uhr 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Zu Ihrem und unserem Schutz besteht in unserem Gebäude Maskenpflicht.  

Bitte halten Sie den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m ein. 

Bitte nutzen Sie unsere Handdesinfektion am Eingang. 

Es dürfen sich nur 3 Personen gleichzeitig in unserer Stadtinformation aufhalten. Bitte 
warten Sie dann im Freien, bis Sie eintreten können. 

Personen mit akuten Atemwegserkrankungen ist der Zutritt zu unserer 
Stadtinformation leider nicht gestattet. 

 

 

           

I N F O R M A T I O N E N  
D E R  K U R V E R W A L T U N G  /  S T A D T I N F O R M A T I O N 
P U T B U S 
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I N F O R M A T I O N E N  A U S 
D E N  K I R C H E N G E M E I N D E N 
P U T B U S,  K A S N E V I T Z
U N D  V I L M N I T Z

Liebe Leserinnen 
und Leser,

können Sie sich noch an das Oster-
fest im letzten Jahr erinnern?
Ich bin damals am Ostermorgen 
ganz früh in die Schlosskirche ge-
gangen, habe dort in aller Stille unse-
re Osterkerze angezündet und in der 
menschenleeren Kirche ein Lied ge-
sungen. Es war ein besonderer Mo-
ment und so ganz anders als alles, 
was ich bis dahin zu Ostern erlebt 
habe. Auch in Vilmnitz und Kasnevitz 
brannten an diesem Morgen in den 
leeren Kirchen die Osterkerzen.

Obwohl es keine Gottesdienste und Zusammenkünfte in den Kir-
chen gab, so waren die Kerzen doch das Zeichen dafür, dass 
der Tod vor dem Leben und die Finsternis vor dem Licht weichen 
müssen und dies trotz oder gerade in Zeiten einer weltweiten Co-
ronapandemie!
Die Osterkerzen erinnern uns daran, dass Christus nicht in der 
Finsternis des Todes blieb, sondern mit seiner Auferweckung in 
das Licht des Lebens ging, ja selbst zum Licht des Lebens wurde.
Wenn um uns herum der Frühling dafür sorgt, dass die Natur zu 
neuem Leben erwacht, dann erzählen uns die Osterkerzen von 
einem Frühling, der uns Menschen selbst betrifft.
Dieser andere Frühling sprießt und blüht in uns Menschen auf, 
verwandelt uns, macht uns, so sagt es der Epheserbrief, zu „Kin-
dern des Lichts“.
Vieles in unserem Leben mag uns ängstigen und mit großen Sor-
gen erfüllen. Wir sehen, wie Corona seit über einem Jahr weltweit 
Trauer und Leid über die Menschen bringt. Doch Ostern möchte 
uns sagen:
Erstarre nicht vor Angst und Sorge! Das Leben siegt. Und so wer-
den wir auch in diesem Jahr wieder Ostern feiern wenn auch an-
ders als gewohnt.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen

Ihre Pastorin Marie-Luise Marlow

MITARBEITER UND ANSCHRIFTEN:

Ev. Pfarramt, Pastorin Marie-Luise Marlow
Alleestraße 34, 18581 Putbus
Sprechzeiten: Di 10 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr, sowie nach Vereinbarung 
Sekretariat, Frau Antje Firmont
Sprechzeiten: Di 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Do 14 – 16 Uhr
eMail: putbus@pek.de; Tel. 038301/436
Friedhöfe Kasnevitz und Putbus:
Siehe Sprechzeiten Sekretariat
Friedhof Vilmnitz: Hans-Jürgen Hoge: Tel. 0174/8307487
Kinderkreise, Krabbelgruppe:
Caroline Walter: putbus-gempaed@pek.de, Tel. 0176/21765212
Ev. Frauenkreis: Kontakt über das Pfarramt
Ev. Kindertagesstätte „St. Martinsgarten“:
Alleestraße 34, 18581 Putbus;
Leiterin: Maria Ulbrich, Tel. 038301/898205
Bastelkreis und Arbeitskreis Kreatives Gestalten:
Christina Heidtmann: Tel. 038301/61413
Kirchenchor: Kantor Thomas Klee: Tel. 038393/121988

Konto:  Ev. Kirchengemeinden Kasnevitz, Putbus, Vilmnitz 
bei:  Pommersche Volksbank e.G. 
IBAN:  DE 43 1309 1054 0001 5248 44 | BIC: GENODEF1HST

GOTTESDIENSTE IM APRIL:

01.04. Gründonnerstag 19.00 Uhr Putbus
 Abendandacht mit Abendmahl
02.04. Karfreitag 15.00 Uhr Vilmnitz
 Andacht zur Sterbestunde Jesu
04.04. Ostersonntag 06.34 Uhr Strand Wreechen
  10.30 Uhr Strand Neuendorf
05.04. Ostermontag  09.00 Uhr Kasnevitz
  10.30 Uhr Vilmnitz
11.04. Quasimodogeniti  10.30 Uhr Vilmnitz
18.04. Misericordias Domini  09.00 Uhr Kasnev itz
  10.30 Uhr Putbus
25.04. Jubilate  09.00 Uhr Vilmnitz

Kanzeltausch

In den kommenden Monaten wird es auf unserer Insel „einen fröh-
lichen Wechsel“ unter der Rügener Pastorenschaft geben. Unter de m 
Motto „Die Namenspatronen unserer Kirchen“ werden zwischen April 
und August Themengottesdienste in unseren Gemeinden gefeiert wer-
den, zu denen wir herzlich einladen (jeweils 10.30 Uhr):

11. April, Vilmnitz:  „St. Maria Magdalena“ (Pastorin Marlow)
2. Mai, Putbus:  „St. Johannes“ (Pastor Nieber, Sassnitz)
27. Juni, Kasnevitz:  „St. Jacob“ (Pastor Gerber, Gingst)
4. Juli, Vilmnitz:  „St. Nikolaus“ (Pastorin Nemitz, Altefähr)
22. August, Putbus:  „St. Maria“ (Pastorin Tauscher, Bergen)

Unsere Gottesdienste am Ostersonntag

Wir laden Groß und Klein ein, mit uns am Ostersonntag um 6.34 Uhr 
am Strand von Wreechen eine Andacht zum Sonnenaufgang zu 
feiern. Wem dies zu früh ist: Um 10.30 Uhr treffen wir uns am Strand 
von Neuendorf zu einem Osterspaziergang! Nach einer kleinen An-
dacht machen wir uns auf den Weg durch den Frühlingswald nach 
Wreechen. Am Wreechener Strand (Wiese) wollen wir gemeinsam 
picknicken.
Jeder Haushalt bringe sich dazu bitte eine Decke und ein eigenes Os-
terbrunch Paket mit, also das, was er gerne essen und trinken mag. 
(Für die Kinder wartet dort auch noch eine kleine
Überraschung.)
Alle Veranstaltungen unterliegen den geltenden Coronaauflagen! Bitte 
informieren Sie sich auch über unsere Homepage kirche putbus.de, ob 
die Veranstaltungen wie geplant stattfinden können.
Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten bitten wir Sie einen 
Zettel mit Ihrem Namen, Anzahl der Familienmitglieder, Anschrift und 
Ihrer Telefonnummer mitzubringen. Die Daten werden nicht weiterge-
geben und die Zettel nach 4 Wochen vernichtet! Zu allen Veranstal-
tungen bitten wir Sie einen Mund-Nasenschutz zu tragen sowie die 
geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Familienausflüge für Leib & Seele 17.4./8.5./5.6.

Leider wird es auch in diesem Jahr kein Familienwochenende auf dem 
Zingsthof geben. Dafür laden wir aber bis zum Sommer zu drei Fami-
lienwandertagen immer samstags ein. Von 10.00 bis 14.00 Uhr treffen 
wir uns an schönen Ecken unserer Region, um gemeinsam mit einem 
geistlichen Impuls in den Tag zu starten, es wird Spiele geb en, kleine 
Sportaktivitäten oder Kreatives mit Naturmaterialien und Zeit zum Wie-
dersehen und Austauschen. Über Mittag wollen wir picknicken.
Das Angebot ist kostenfrei. Jede Familie bringe sich bitte eine Decke 
und Proviant für unterwegs mit.

Anmeldungen unter Angabe der Teilnehmeranzahl bis drei Tage vorher 
bitte bei Gemeindepädagogin Caroline Walter unter 0176/21765212 
oder putbus gempaed@pek.de
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Pflegedienst
„Kleine Antje“ Hahnke GbR
 

Antje u. Katja Hahnke
Dorfstraße 8 a
18586 Lancken-Granitz

Tel.     03 83 03 / 9 29 24
Mobil 01 73 / 2 02 33 26

Katja Bänecke
Dorfstraße 8 a
18586 Lancken-Granitz

Telefon  03 83 03 / 9 29 24
Mobil  01 73 / 2 02 33 26

„Kleine Antje“

Fürstliches  
Genusskontor

Markt 11, 18581 Putbus
E-Mail: genusskontor@gmx.de

ÖFFNUNGSZEITEN  
Di – Fr 10 – 17 Uhr und Sa 10 – 14 Uhr

ERÖFFNUNG 
am 3. April 2021, 10 Uhr

Als schöne Residenzstadt ist Putbus bundesweit bekannt durch 
ihre historischen Wahrzeichen und durch ihren wundervollen Park, 
der besonders im Frühling durch seine wunderschöne Blüten- und 
Blumenvielfalt begeistert und uns einmal mehr bewusst macht, 
dieses natürliche Geschenk zu erhalten und gegebenfalls zu  
schützen.
Ich möchte mich insbesondere für den Schutz des Wiesenschaum-
krauts einsetzen und hoffe auf die fachliche Unterstützung in der 
Stadt und im Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen.

Das Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis), in der Naturmedi-
zin als Rheumamittel verwendet, verwandelt ab Ende März bis Juni 
unsere Wiesen im Park und auf umliegenden Wiesen in eine rosa-
farbene Frühlingslandschaft – Anziehungspunkt nicht nur für viele 
Touristen, die gerne in einen blühenden Park kommen, sondern 
wichtigste Nahrungsquelle für viele Bienen und Schmetterlinge, die 
in dieser blütenarmen Zeit von dem reichhaltigen Nektar und dem 
nahrhaften Pollen der kleinen zarten Kelchblüten leben: Zu nennen 
sind insbesondere der Aurora-Falter, die Wiesenschaumzikade, 
5 Furchenbienenarten und 13 Sandbienenarten. Tagesgäste des 
Wiesenschaumkrauts sind auch viele Tagfalter, wie der prächtige 
Schwalbenschwanz. Vielleicht hat manch eine*r schon mal einen 
orange farbenen Schmetterling auf einer Wiesenschaumkrautblüte 
gesehen: einen Aurora-Falter, für den sie Nektarspender und Rau-
penfutterplatz zugleich ist.

Nach ausreichender Blüte bilden sich Schoten, die nach entspre-
chender Reifung aufspringen und die Samen weit verstreuen. Des-
halb ist es wichtig, das Wiesenschaumkraut wirklich ausblühen zu 
lassen, um weiteren Rückgang zu verhindern und die Wiederver-
breitung des so wertvollen Wild-Krautes zu ermöglichen.
Mittlerweile ist es so selten im MV, dass das Wiesenschaumkraut 
als gefährdet gilt und vom Bundes-amt für Naturschutz in der 
Roten Liste bedrohter Pflanzenarten mit Status 3 geführt wird.
Von der Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung zum Schutze 
gefährdeter Pflanzen wurde das Wiesenschaumkraut „Zur Pflanze 
des Jahres 2006“ erklärt.

Text und Foto: Uta Bohl

V E R S C H I E D E N E S

Rettet unser Wiesenschaumkraut! 
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IMPRESSUM

Die Putbusser Nachrichten erscheinen 12 x jährlich, jeweils am letz-
ten Montag des Monats. Auf die Herausgabe wird durch eine Anzeige  
in der „Ostsee-Zeitung“, Lokalblatt für den Landkreis Vorpommern-
Rügen, dienstags hingewiesen. Die Putbusser Nachrichten werden 
kostenfrei an alle erreichbaren Haushalte des Stadtgebietes verteilt 
und sind zudem einzeln oder im Abonnement zum Jahrespreis beim 
Herausgeber zu beziehen. 

Der Herausgeber haftet nicht für unverlangt eingesandte Manus-
kripte und Fotos, es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung 
dieser Beiträge. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die 
Meinung des Verfassers und nicht des Herausgebers wieder. Der 
Herausgeber behält sich das Recht vor, Manuskripte aus Platzgrün-
den zu kürzen. 

Alle Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt, 
Nachdruck oder anderweitige Verwertung sind nur mit Quellen- 
angaben gestattet.

Herausgeber: Stadt Putbus • Markt 8 • 18581 Putbus
Ansprechpartner: Frau Maaske, Telefon (03 83 01) 6 43 32 
e-mail: liegenschaften@putbus.de 
Herstellung und Anzeigenannahme: 
rügendruck putbus gmbh, Circus 13, 18581 Putbus
Telefon (03 83 01) 8 06 21, Fax (03 83 01) 8 06 78

Die nächste Ausgabe der Putbusser Nachrichten 
erscheint am 26. April 2021, 
Redaktionsschluß: 10. April 2021

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

PFLEGE 

BERATUNG 

BETREUUNG

DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.
www.drk-ruegen-stralsund.de
Geschäftsstelle Rügen Tel. 0 38 38 802 30
Sekretariat Stralsund Tel. 0 38 31 39 04  06

HÄUSLICHE
KRANKEN- & 
ALTENPFLEGE

Garz/Putbus
 0 38 30 42 63
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Jürgen Blüthgen
Beratungsstellenleiter
Markt 3
18581 Putbus
Mobil 0171/5138792 
juergen.bluethgen@vlh.de 

     038301/898329

	 Inhaber	 Dorfstraße	2
	 Stefan Knapp 01	72	/	3	81	95	63 18581	Putbus	/	OT	Vilmnitz	

	 E-Mail	 Tel.:	03	83	01	/	6	11	44
	 service@pflegedienst-putbus.de	 Fax:	03	83	01	/	6	22	87

www.pflegedienst-putbus.de

* Nissan Vertragswerkstatt

* zertifizierter Karosseriebetrieb
* Reparatur aller Fahrzeugmarken

* Ford Partner für Service und Verkauf

* Spezialist für Jahreswagen aller Art

* kostenfreier Hol- und Bringedienst
     für Putbus u. Bergen

  Service
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Ein laues Lüftchen ist zu spüren, öffnet weit Fenster und Türen. 

Lasst herein die Sonnenstrahlen, die zarte Schatten in die Landschaft malen.  

Aufgereiht wie eine Kette zwitschern Vögel um die Wette. 

Die Blüten zeigen Farbenpracht! Der Frühling kommt mit voller Macht!

www.kfz-kasnevitz.deDorfstr. 34, 18581 Kasnevitz | 03 83 01 / 6 18 45

     03 83 01 / 6 13 31                       03 83 01 / 6 13 55                      werkstatt@autoteamlast.de 

LastLast
Michael Last GmbH

18581 Putbus/OT Lauterbach

Fotos: pixabay.com

Herzlich Willkommen in  
Ihrer 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
zum Sommerreifenwechsel!

Die einzige Verbindung  
zur Straße:

KFZ-Werkstatt 

Ihr Reifen


